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Betrifft 

Beamten- Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, Novellentwurf; 
Stellungnahme 

Die Nö Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den Ent

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Beamten- Kranken- und Un

fallversicherungsgesetz geändert werden soll (15. Novelle zum 

Beamten- Kranken- und Unfallversicherungsgesetz), keine Einwen

dungen erhoben werden. 

Zu Art. 1 Z. 13 (§ 151 Abs. 3) 'wird aber folgendes bemerkt: 

Nach der vorgesehenen Bestimmung soll der Bundesminister für so

ziale Verwaltung nach Anhörung des Hauptverbandes auch Weisungen 

für die "statistischen Nachweisungen" erlassen. Obwohl diese Be

stimmung nach den Erläuterungen eine Anpassung des § 151 B-KUVG 

an die Regelung des § 444 Abs. 1, 2 und 6 ASVG darstellt, sollten 

Kriterien für solche Weisungen aufgenommen werden. Diese Bestim

mung ist nach Ansicht der Nö Landesregierung inhaltlich zu wenig 

determiniert. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

Nö Landesregierung 

L u d  w i g 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande NiederHsterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregjerungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

FÜr die Richtigkeit 

der Ausfertigung 
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NÖ Landesregierung 

L u d  w j g 

Landeshauptmann 

6/SN-162/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




